
                      Oelde, im Mai 2019

E I N L A D U N G

zur  Jahreshauptversammlung des TTC Oelde e.V.  am Dienstag,  den  28.  Mai  2019 um  

19.30 Uhr im Heimathaus Oelde, Lehmwall 7, 59302 Oelde.

T a g e s o r d n u n g

1. Begrüßung

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung

3. Bericht des Vorstandes (Jahresrückblick 2018)

4. Bericht des Jugendwartes

5. Spielberichte der Mannschaftsführer

6. Ehrungen

7. Kassenbericht / Kassenprüferbericht

8. Mannschaftsaufstellungen Saison 2019/20

9. Satzungsänderung (siehe Rückseite)

10. Entlastung des Vorstandes

11. Neuwahlen (kompletter Vorstand)

12. Verschiedenes

Über Anträge kann in der Jahreshauptversammlung nur abgestimmt werden,  wenn diese

mindestens acht Tage vor der Versammlung schriftlich bei mir eingegangen sind (Patrick

Oesterwinter, Vor den Knäppen 18, 59302 Oelde).

Alle Mitglieder ab vollendetem 16. Lebensjahr sind stimmberechtigt. Gewählt werden können

alle volljährigen und vollgeschäftsfähigen Mitglieder des Vereins. Das Stimmrecht kann nur

persönlich ausgeübt werden.

Mit sportlichem Gruß

   TTC Oelde e.V.

 (Patrick Oesterwinter)

1. Vorsitzender



a) Zusatz zu § 1, Punkt 3:  

 

Die Datenschutzerklärung des Vereins ist auf seiner homepage www.ttcoelde.de 

einzusehen.

b) Änderung § 3, Punkt 2: 

 

bestehende Formulierung: 

 

...Der Austritt  ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist

von 6 Wochen zulässig.

 

neue Formulierung: 

...Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Frist von

4 Wochen zulässig.

c) Änderung § 10, Punkt 1: 

 

bestehende Formulierung: 

 

Der Vorstand besteht aus..., dem Jugendwart, dem Damenwart und den Beisitzern. ...

 

neue Formulierung: 

 

Der Vorstand besteht aus..., dem Jugendwart und max. 2 Beisitzern. ...   

d) Änderung § 15, Punkt 4: 

 

bestehende Formulierung: 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten 

Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen 

erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

 

neue Formulierung: 

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an den Stadtsportverband Oelde, der es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Erläuterungen dazu erfolgen während der Jahreshauptversammlung. 

 

http://www.ttcoelde.de/

	T a g e s o r d n u n g

